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1 Vorbemerkung 
Die aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen, dass derzeit in großem Umfang 
Photovoltaikanlagen errichtet werden. Eine solche Investition ist ohne besondere Fachkenntnisse 
und ohne spätere technische Betreuung und auch – anders als z.B. die Errichtung einer eigenen 
Windkraftanlage – bei vergleichsweise geringen Anlagebeträgen möglich. Allerdings ist zurzeit die 
Höhe der Förderung von Photovoltaikanlagen durch die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung in 
der Diskussion. Auch ergeben sich für eine ansonsten nicht unternehmerisch tätige Person aus 
einer solchen Investition umfangreiche steuerliche Folgen, die zu beachten sind. 
Handlungsempfehlung: 

Wegen der Unsicherheiten hinsichtlich der momentan zu gewährenden und der zukünftigen Entwicklung der 
Einspeisevergütung sollten Investitionsentscheidungen derzeit sehr sorgfältig geplant werden. Es sollte eine 
langjährige Wirtschaftlichkeitsberechnung unter detaillierter Einbeziehung der steuerlichen Folgen erstellt 
werden. 

2 Aktuelles zum Erneuerbare-Energien-Gesetz 

a) EEG in der Fassung ab 1.1.2012 
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beim Betrieb einer Photovoltaikanlage werden – einen 
Standort mit ausreichender Sonneneinstrahlung vorausgesetzt – im Wesentlichen durch zwei 
Faktoren bestimmt, nämlich zum einen durch die Preise für Solarmodule, was die 
Investitionssumme maßgeblich bestimmt, und zum anderen durch die Vergütungssätze für den 
erzeugten Strom, welche in dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (kurz: EEG) 
festgelegt sind. In den vergangenen Jahren sind die Modulpreise deutlich gesunken und damit 
einhergehend auch die Vergütungssätze des EEG (teilweise zeitverzögert) angepasst worden. 

Nach dem EEG in der Fassung ab dem 1.1.2012, sind die gesetzlich festgelegten (Mindest-) 
Einspeisevergütungssätze gestaffelt nach Größe und Aufstellungsart der Photovoltaikanlage. Für 
die Höhe des Vergütungssatzes ist die jeweilige Fassung des EEG im Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
der Anlage maßgebend. Der so ermittelte Satz für die Einspeisevergütung gilt dann über die 
gesamte Dauer der garantierten Einspeisevergütung von 20 Kalenderjahren zuzüglich des 
Inbetriebnahmejahrs. Nach dem EEG in der Fassung ab 1.1.2012 gelten für Anlagen auf/an 
Gebäuden die in der unten stehenden Tabelle dargestellten Vergütungssätze (abweichende Sätze 
für Freiflächenanlagen). 

 

 

 

 

 



 Mindest-Solarstromvergütung in Ct/kWh 

Inbetrieb- 
nahme 

Anlage auf/an Gebäuden oder Lärmschutzwänden 

 ≤ 30 kW > 30–100 kW > 100–
1000 kW 

> 1000 
kW 

Eigen- 
verbrauch 
bis ≤ 30 kW  
Anteil bis 
30 %  
(Anteil über 
30 %) 

Eigen- 
verbrauch 
> 30–100 kW 
Anteil bis 
30 %  
(Anteil über 
30 %) 

Eigen- 
verbrauch 
> 100–500 kW 
Anteil bis 30 %  
(Anteil über 
30 %) 

1.1.–31.12. 
2011  

28,74 27,33 25,86 21,56 12,36  
(16,74) 

10,95  
(15,33) 

9,48  
(13,86) 

Ab 
1.1.2012 
(bis zum 
Inkraft- 
treten der 
EEG-
Novelle) 

24,43 23,23 21,98 18,33 8,05  
(12,43) 

6,85  
(11,23) 

5,6  
(9,98) 

Hinweis: 

Maßgebend für die anzuwendenden gesetzlichen Vergütungssätze ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme. 
Inbetriebnahme ist nach der Begriffsbestimmung des EEG „die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach 
Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft, unabhängig davon, ob der Generator der Anlage mit 
erneuerbaren Energien … in Betrieb gesetzt wurde“.  

Liegt die Inbetriebnahme zeitlich nach einem für die Höhe der Vergütungssätze maßgeblichen Stichtag, so kann 
darüber hinaus auch die Frage zu beantworten sein, ob vor dem Stichtag bereits ein Teil der Anlage 
fertiggestellt wurde, welcher dann mit den bis zu diesem Stichtag noch geltenden Vergütungssätzen zu belegen 
ist. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht stellt in dem Urteil vom 22.3.2012 (Aktenzeichen 
16 U 107/11) insoweit – auch mit Hinweis auf die Aussagen der Clearingstelle/EEG – auf das einzelne 
Photovoltaikmodul ab. Im Urteilsfall wurde eine Anlage mit einer Gesamtleistung von 282,960 kW errichtet. Von 
dieser geplanten Gesamtanlage waren Module mit 1,8 kW, also 0,64 % der Gesamtanlage, zum 30.12.2009 
betriebsbereit. Der Rest der Anlage, also Module mit einer Leistung von 281,16 kW, folgte im Jahre 2010. Nach 
dem Urteil des Oberlandesgerichts ist für den bereits bis zum 31.12.2009 fertiggestellten Teil noch die bis dahin 
geltende höhere Vergütung zu zahlen. Entsprechendes gilt auch derzeit im Hinblick auf die angekündigte 
Absenkung der Einspeisevergütung. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass mit der Novelle des EEG auch der Inbetriebnahmebegriff geändert 
werden soll, so dass auch hier aktuell Rechtsunsicherheit besteht. 

b) Geplante Novelle des EEG 
Im Gesetzgebungsverfahren befindet sich aktuell eine Novelle des EEG. Das bereits Anfang dieses 
Jahres auf den Weg gebrachte Gesetzesvorhaben sieht vor, dass ab dem 1.4.2012 eine einmalige 
Kürzung der Vergütungssätze um ca. 20–25 % erfolgen soll (für Dachanlagen bis 10 kW von 24,43 
auf 19,50 ct/kWh und für größere Dachanlagen von 21,98 auf 16,50 ct/kWh) und dann jeden Monat 
eine weitere Kürzung erfolgt. Einer drohenden Verfassungsklage von Investoren zu den Folgen 
einer zu raschen, außerplanmäßigen Vergütungskürzung beabsichtigt man mit 
Übergangsbestimmungen zu begegnen. So sollen Investoren von Dachanlagen, die bis zum 
24.2.2012 einen Antrag zum Netzanschluss gestellt haben, noch den derzeit bestehenden alten 
Vergütungssatz (siehe Tabelle) erhalten, sofern sie ihre Anlage noch bis zum 30.6.2012 fertigstellen. 
Darüber hinaus sind weitere Einschränkungen der Vergütungen vorgesehen, z.B. für Anlagen auf 
Dächern von neu gebauten, nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden im Außenbereich („Solar-
Stadl“) oder dadurch, dass nicht mehr der gesamte erzeugte Strom vergütet wird, sondern bei 
Anlagen bis zu einer Leistung von 10 kWp nur noch 80 % der Anlagenleistung; der Rest kann 
entweder selbst verbraucht oder frei vermarktet werden. 

Die EEG-Novelle ist vorerst am Veto des Bundesrats gescheitert. Es handelt sich allerdings um ein 
nicht zustimmungspflichtiges Gesetz, d.h., eine Zustimmung des Bundesrats ist nicht erforderlich, 



der Bundesrat hat aber die Möglichkeit, gegen nicht zustimmungspflichtige Gesetze Einspruch 
einzulegen. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor der Vermittlungsausschuss angerufen worden ist, 
ein Vermittlungsverfahren stattgefunden hat und dieses ohne Ergebnis geblieben ist. Der Einspruch 
des Bundesrats kann wiederum durch den Deutschen Bundestag mit Mehrheit überstimmt und somit 
zurückgewiesen werden. 

Ob das nun anstehende Vermittlungsverfahren zu einer Änderung des Gesetzesbeschlusses vom 
29.3.2012 führen wird, ist derzeit unklar. Sollte das Vermittlungsverfahren mit einem 
Änderungsvorschlag beendet werden, wird dieses Vermittlungsergebnis dem Bundesrat und dem 
Bundestag zur Annahme vorgelegt. Sollte das Vermittlungsverfahren ohne Änderungsvorschlag 
beendet und ein Einspruch des Bundesrats durch den Deutschen Bundestag zurückgewiesen 
werden, dann tritt das Gesetz in der Fassung in Kraft, wie es der Bundestag am 29.3.2012 
beschlossen hat. In diesem Fall würden die Änderungen und Vergütungsabsenkungen rückwirkend 
zum 1.4.2012 in Kraft treten. 
Hinweis: 
Derzeit ist die aktuelle Situation und die weitere Entwicklung der Einspeisevergütungssätze nach dem EEG 
unklar. Eine Absenkung der Vergütungssätze ist wohl politischer Konsens. Strittig ist aber das Ausmaß der 
Absenkung und die erstmalige Anwendung der abgesenkten Sätze. 

3 Aktuelles zur Umsatzsteuer 
Wird eine Photovoltaikanlage betrieben und der hieraus erzeugte Strom nach den Regeln des EEG 
in das allgemeine Stromnetz eingespeist, so begründet dies eine unter das Umsatzsteuergesetz 
fallende Tätigkeit. Somit wird in diesem Fall eine Unternehmereigenschaft im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes begründet, auch wenn ansonsten keine unternehmerische Tätigkeit 
ausgeübt wird. Diese steuerliche Einstufung führt dazu, dass einerseits die Stromlieferungen an das 
Energieversorgungsunternehmen der Umsatzsteuer unterliegen, andererseits aber auch die an den 
leistenden Unternehmer (Installateur oder Solarunternehmen) bei der Errichtung der Anlage 
gezahlte Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt in der Umsatzsteuervoranmeldung geltend 
gemacht werden kann. Die oben genannten Vergütungssätze erhöhen sich dann um die 
Umsatzsteuer von 19 %. 

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist, dass die Photovoltaikanlage dem umsatzsteuerlichen 
Unternehmen zugeordnet wird. Dies geschieht im Zweifel dadurch, dass die Vorsteuer aus dem 
Erwerb zeitnah in der Umsatzsteuervoranmeldung geltend gemacht wird. 
Handlungsempfehlung: 

Der Vorsteuerabzug kann nicht mehr im Nachhinein geltend gemacht werden. Es empfiehlt sich eine möglichst 
zeitnahe Berücksichtigung in der Umsatzsteuervoranmeldung, spätestens aber in der pünktlich abgegebenen 
Umsatzsteuerjahreserklärung. Insoweit ist eine frühzeitige Absprache mit dem steuerlichen Berater zu 
empfehlen. 

Hinweis: 

Beträgt der Umsatz des vorangegangenen Jahres nicht mehr als 17 500 € und liegt der voraussichtliche 
Umsatz des aktuellen Jahres nicht über 50 000 € (alle umsatzsteuerlich relevanten Tätigkeiten 
zusammengerechnet), kann nach der sog. Kleinunternehmerregelung auf die Erklärung und Abführung von 
Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt verzichtet werden. In diesem Fall entfällt jedoch auch das Recht auf 
einen Abzug von Vorsteuer. Da die Vorsteuern im Wesentlichen aus der Errichtung der Anlage anfallen, die 
Umsatzsteuer dann aber über die Betriebsdauer der Anlage von 20 Jahren zu entrichten ist, macht die 
Anwendung der Kleinunternehmerreglung regelmäßig aus Liquiditätsgesichtspunkten keinen Sinn. Vorteilhaft 
ist an der Anwendung der Kleinunternehmerregelung allerdings, dass dann die umsatzsteuerlichen Pflichten, 
wie die Abgabe der Jahreserklärung und ggf. der Umsatzsteuer-Voranmeldungen entfallen. 

Abzugsfähig sind alle Vorsteuern, die mit der Errichtung der Photovoltaikanlage in Zusammenhang 
stehen. Strittig war bislang, ob Vorsteuern aus der Sanierung eines Dachs im Zusammenhang mit 
der Errichtung einer Photovoltaikanlage oder gar aus der vollständigen Neuerrichtung eines 
Gebäudes, auf dessen Dach die Photovoltaikanlage errichtet wird, geltend gemacht werden können. 
Der Bundesfinanzhof hat mit Datum vom 19.7.2011 zu diesen Fragen drei Grundsatzurteile gefällt. 
Im Grundsatz wird der Vorsteuerabzug anerkannt, aber an die Bedingung geknüpft, dass die 



Maßnahme bzw. das Gebäude dem unternehmerischen Betrieb der Photovoltaikanlage zugeordnet 
werden kann. 

Zu klären ist daher, wie Arbeiten an einem auch zu anderen Zwecken genutzten bzw. nutzbaren 
Gebäude für Zwecke des Vorsteuerabzugs zugeordnet werden können. In der Vergangenheit wurde 
oftmals ein Flächenschlüssel angewandt. Wenn z.B. das gesamte Dach neu eingedeckt und 
anschließend auf der Hälfte der Dachfläche eine Photovoltaikanlage errichtet wurde, wurde die 
Vorsteuer aus der Dachsanierung zu 50 % geltend gemacht. Der Bundesfinanzhof hat einen 
Flächenschlüssel aber abgelehnt. Vielmehr hält der Bundesfinanzhof einen Umsatzschlüssel für 
sachgerecht. Es muss ermittelt werden, welcher Umsatz aus einer (fiktiven) Dachvermietung an 
einen Dritten zum Betrieb einer Photovoltaikanlage und aus der Vermietung des Gebäudes im 
Übrigen erzielt werden kann. 
Hinweis: 

Hinsichtlich der unternehmerischen Zuordnung ist allerdings zunächst zu beachten, dass ein Wirtschaftsgut – 
hier das Dach – nur dann zum umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen gezählt werden kann, wenn dieses 
mindestens zu 10 % unternehmerisch genutzt wird. Der vom Bundesfinanzhof geforderte Umsatzschlüssel 
kann in vielen Fällen dazu führen, dass letztlich ein Vorsteuerabzug aus der Dachsanierung ausscheidet. Wird 
z.B. auf einem Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 100 qm, welches jährlich für 9 000 € vermietet 
werden könnte, eine Dachfläche von 50 qm für die Photovoltaikanlage genutzt, so ist für diese Dachnutzung ein 
Mietzins von vielleicht 2,50 € je qm und Jahr, insgesamt also 125 € anzusetzen, so dass die 10 %-Grenze nicht 
erreicht wird. 

In den drei Entscheidungen des Bundesfinanzhofs vom 19.7.2011 ging es um folgende 
Sachverhalte, bei denen der Bundesfinanzhof in allen Fällen den anteiligen Vorsteuerabzug, 
bezogen auf die unternehmerische, anhand eines Umsatzschlüssels ermittelte Nutzung, gewährte: 

– In dem Verfahren mit dem Aktenzeichen XI R 29/10 wurde das Dach einer im Übrigen nicht 
genutzten, im Jahr 1920 erbauten Scheune insgesamt neu eingedeckt und auf der Südhälfte des 
Daches eine Photovoltaikanlage installiert. 

– Im Verfahren mit dem Aktenzeichen XI R 29/09 wurde ein Schuppen neu errichtet, auf dem eine 
Photovoltaikanlage installiert wurde. Der Schuppen blieb ansonsten völlig ungenutzt.  

– Schließlich ging es in dem Verfahren mit dem Aktenzeichen XI R 21/10 um Vorsteuern aus der 
Neuerrichtung eines Carports, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert wurde. Der Carport 
wurde im Übrigen für die Unterstellung eines Privatwagens genutzt.  

Hinweis: 
Der Bundesfinanzhof hat in dem Urteil vom 14.3.2012 (Aktenzeichen XI R 26/11) die Vorsteueraufteilung 
anhand eines Umsatzschlüssels bestätigt. Ob diese Aufteilung zwingend ist, ist aber umstritten. 

Die Finanzverwaltung akzeptiert diese geänderte Rechtsprechung nunmehr, so dass diese Grundsätze auch in 
allen noch offenen Fällen anzuwenden sind. Im Einzelfall ist der Aufteilungsschlüssel für die Vorsteuern anhand 
der (fiktiv) erzielbaren Umsätze zu ermitteln. Diese Ermittlung sollte sorgfältig dokumentiert werden, da dieser 
Punkt erhebliches Streitpotenzial mit der Finanzverwaltung bietet. 

4 Aktuelles zur Einkommensteuer 

a) Gewerbliche Einkünfte 
Aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage werden gewerbliche Einkünfte erzielt. Für diese Tätigkeit 
sind eine Gewinnermittlung durchzuführen, was regelmäßig mittels Einnahmen-Überschuss-
Rechnung erfolgen wird, und die entsprechenden Einkünfte in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben. Die Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit ist dem Finanzamt formlos anzuzeigen. 
Hinweis: 

In den ersten Jahren des Betriebs der Anlage wird vielfach auf Grund der Abschreibungen ein steuerlicher 
Verlust erzielt. Dieser kann im Grundsatz mit anderen positiven Einkünften verrechnet werden, so dass sich 
unmittelbar ein steuermindernder Effekt ergibt. 



Handlungsempfehlung: 

Nur in Einzelfällen, wie z.B. bei einer hohen Fremdfinanzierung oder in dem Fall, dass der Strom teilweise 
selbst verbraucht wird, kann es an der für das Vorliegen gewerblicher Einkünfte notwendigen 
Gewinnerzielungsabsicht mangeln. Soweit das Finanzamt einen Nachweis der Gewinnerzielungsabsicht 
verlangt, ist diese mittels eines Erfolgsplans über die gesamte Anlagenlebensdauer nachzuweisen. 

Wird die Photovoltaikanlage durch eine Personengesellschaft (OHG oder KG) betrieben, so ist die 
sog. Abfärbetheorie zu beachten. Nach dieser erzielt eine Personengesellschaft insgesamt 
gewerbliche Einkünfte, wenn die Gesellschaft auch eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, welche nicht 
nur von untergeordneter Bedeutung ist. Betreibt also z.B. eine OHG, die Immobilien verwaltet, was 
im Grundsatz als vermögensverwaltende und nicht als gewerbliche Tätigkeit einzustufen ist, 
zusätzlich eine größere Photovoltaikanlage, so kann die Abfärberegelung greifen, so dass alle 
Einkünfte der Gesellschaft als gewerbliche gelten. Als Folge hieraus würde der insgesamt erzielte 
Gewinn der Gewerbesteuer unterliegen und es könnten sich auch bei der Veräußerung von 
Vermögen der Gesellschaft gravierende Auswirkungen ergeben. 
Hinweis: 

Allerdings greift die Abfärbereglung nur bei sog. Mitunternehmerschaften, nicht dagegen z.B. bei 
Erbengemeinschaften und ehelichen Gütergemeinschaften. 

Beispiel: 

Eine Erbengemeinschaft vermietet ein geerbtes Mehrfamilienhaus und errichtet auf dem Dach des Hauses eine 
Photovoltaikanlage. Es ergeben sich aus der Vermietung des Hauses Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Daneben besteht dann eine gewerbliche GbR, welche die Photovoltaikanlage betreibt. Die Erben 
erzielen also sowohl Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung als auch gewerbliche Einkünfte. 

b) Investitionsabzugsbetrag 
Als steuerliches Gestaltungsinstrument kann bei der Errichtung einer Photovoltaikanlage im 
Regelfall ein sog. Investitionsabzugsbetrag genutzt werden. Damit besteht die Möglichkeit, dass 
bereits innerhalb von drei Jahren vor dem Erwerb der Anlage einkommensmindernd ein Betrag 
i.H.v. bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten steuermindernd geltend gemacht 
wird. Es sind noch weitere Voraussetzungen, insbesondere bestimmte Größenmerkmale für den 
Betrieb, zu beachten. Im Jahr der Anschaffung ist dieser Investitionsabzugsbetrag dann dem 
Gewinn wieder hinzuzurechnen, was allerdings wiederum durch Sonderabschreibungen 
ausgeglichen wird. Im Ergebnis werden die steuerlichen Abschreibungen der Photovoltaikanlage 
zeitlich vorgezogen. Die Steuerminderung bei Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags kann 
damit bereits zur Finanzierung der Anlage eingesetzt werden. 
Hinweis: 
Ein Investitionsabzugsbetrag kann allerdings nur dann geltend gemacht werden, wenn die Anlage zu nicht 
mehr als 10 % zu nichtunternehmerischen Zwecken genutzt wird. Bislang war unklar, ob es 
unproblematisch ist, wenn ein Teil des erzeugten Stroms nach den Regeln des EEG mit dem Sondersatz für 
vorrangig selbst verbrauchten Strom vergütet wird. Diese Frage ist nun entschieden. Wenn ein – ggf. auch 
größerer – Teil des selbst erzeugten Stroms im eigenen Privathaushalt verbraucht wird, spricht dies nicht 
gegen die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags (so ausdrücklich die Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Niedersachsen v. 26.3.2012, Aktenzeichen S 2183b-42-St 226). 

Errichtet eine ansonsten nicht unternehmerisch tätige Person eine Photovoltaikanlage, so ist 
hinsichtlich des Investitionsabzugsbetrages zu beachten, dass ein neuer Gewerbebetrieb gegründet 
wird. In diesem Fall sind nach Ansicht der Finanzverwaltung besondere Anforderungen zu erfüllen. 
Und zwar verlangt diese bei der Bildung eines Investitionsabzugsbetrags im Jahr vor der Gründung 
des Betriebs, dass bei Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags zwingend eine verbindliche 
Bestellung der Photovoltaikanlage vorliegt. So die Verfügung des Bayerischen Landesamtes für 
Steuern vom 5.8.2010 (Aktenzeichen S 2190.1-1/3 St32) mit Verweis auf das Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 8.5.2009 (Aktenzeichen IV C 6 – S 2139 – b/07/10002). 
Hinweis: 
Diese Sichtweise ist allerdings umstritten. So entschied das Finanzgericht München mit Urteil vom 26.10.2010 
(Aktenzeichen 2 K 655/10), dass das zur Ansparrücklage in der bis 2007 geltenden Fassung entwickelte 



Nachweiserfordernis der verbindlichen Bestellung auf den Investitionsabzug nach der aktuell geltenden 
Fassung nicht übertragbar sei. 

Ebenso entschied das Finanzgericht Münster mit Urteil vom 8.2.2012 (Aktenzeichen 11 K 3035/10 E), dass 
eine verbindliche Bestellung zum Nachweis der Investitionsabsicht bei einem noch zu eröffnenden Betrieb nicht 
zwingend erforderlich ist. Allerdings müssen bei Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags der konkrete 
Umfang der Investition und dessen Zeitpunkt feststehen. Die Einholung eines Angebots über die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage reicht für sich allein nicht aus. 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat mit Urteil vom 3.5.2011 (Aktenzeichen 13 K 12121/10) den 
Investitionsabzugsbetrag in einem Fall gewährt, in dem die Investitionsabsicht lediglich durch Vorlage von 
Angeboten dokumentiert war. Gegen dieses Verfahren ist beim Bundesfinanzhof die Revision unter dem 
Aktenzeichen III R 37/11 anhängig. 

Handlungsempfehlung: 

Diese Frage ist also nach wie vor ungeklärt. Nach Möglichkeit sollte bereits im Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Investitionsabzugsbetrags eine verbindliche Bestellung der Anlage vorliegen. Ansonsten sollte zumindest 
möglichst umfangreich dokumentiert werden, dass der Entschluss zur Errichtung der Photovoltaikanlage zu 
diesem Zeitpunkt endgültig gefallen war. 

c) Betriebsausgaben 
Bei einer Dachsanierung oder ggf. einem Neubau eines Gebäudes zum Zwecke der Errichtung der 
Photovoltaikanlage kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Vorsteuererstattungsanspruch 
gegeben sein. Gesondert hiervon ist die Frage des Betriebsausgabenabzugs dieser Ausgaben bei 
der Ermittlung des der Einkommensteuer zu unterwerfenden Gewinns aus der Photovoltaikanlage 
zu beurteilen. Ertragsteuerlich wird die Photovoltaikanlage als selbständiges, von dem Gebäude zu 
unterscheidendes Wirtschaftsgut eingestuft (Fachbegriff: Betriebsvorrichtung). In die steuerliche 
Gewinnermittlung sind daher neben der Abschreibung für Abnutzung auf die Photovoltaikanlage nur 
die Aufwendungen einzubeziehen, die die Photovoltaikanlage selbst betreffen. Da das Gebäude 
dagegen nicht dem ertragsteuerlichen Betriebsvermögen des Gewerbebetriebs „Photovoltaikanlage“ 
zuzuordnen ist, können Aufwendungen am Gebäude nicht als Betriebsausgaben steuerlich geltend 
gemacht werden. So z.B. das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 20.1.2011 (Aktenzeichen 
11 K 2735/08), die Sanierung eines mit 45 Jahre alten asbesthaltigen Wellplatten gedeckten Daches 
vor der Errichtung einer Photovoltaikanlage betreffend. 

Weitere Ausgaben sind dann – aber auch nur dann – steuerlich bei der Ermittlung des Gewinns aus 
der Photovoltaikanlage abziehbar, wenn diese durch den Betrieb der Anlage verursacht sind. Dies 
ist eng auszulegen, wie das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 19.3.2012 (Aktenzeichen 
3 K 308/11) zeigt. Im Urteilsfall hatte der Stpfl. auf dem Dach seines Einfamilienhauses eine 
Photovoltaikanlage errichtet und erzielte hieraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. In der 
Gewinnermittlung machte dieser Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer geltend. Zur Begründung 
führte er an, dass das Arbeitszimmer (20,50 qm) u.a. für den Schriftverkehr, die Abrechnung, die 
Lagerung der Unterlagen und die Erstellung der vom Finanzamt geforderten Unterlagen 
(Vorsteueranmeldung, Überschussrechnung, Gewerbesteuererklärung) genutzt werde. Den Abzug 
dieser Kosten lehnte das Finanzgericht aber ab. Das Gericht begründet dies im Wesentlichen damit, 
dass die angeführten Tätigkeiten für die Verwaltung einer Photovoltaikanlage ein häusliches 
Arbeitszimmer nicht erforderlich machen, da die zeitliche Inanspruchnahme des Raums von 
untergeordneter Bedeutung ist. 
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